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FONDSVERTRAG 
I. Grundlagen 
§ 1 Bezeichnung, Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank 

und Vermögensverwalter 
1. Unter der Bezeichnung «ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND» be-

steht ein vertraglicher Umbrella-Fonds der Art «Übrige Fonds für tra-
ditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger1 (der «Umbrella-Fonds») 
im Sinne von Art. 25ff. i.V.m. Art. 68 ff. des Bundesgesetzes über 
die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) sowie i.V.m. 
Art. 112 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. 
November 2006 (KKV). Der Umbrella-Fonds richtet sich aus-
schliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG 
i.V.m. Art. 4 Abs. 3–5 oder Art. 5 Abs. 1 und 4 des Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 (FIDLEG) sowie 
an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3ter KAG. Der 
Kreis der Anleger ist im Sinne von § 5 unten beschränkt. 
Der Umbrella-Fonds besteht zurzeit aus folgenden Teilvermögen: 
A) ALBIN KISTLER AKTIEN SCHWEIZ  
B) ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID CAP SCHWEIZ 
C) ALBIN KISTLER AKTIEN WELT 
D) ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN CHF 
E) ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN FW 

2. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. 
3. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. 
4. Vermögensverwalter ist Albin Kistler AG, Zürich. 

5.  Die FINMA hat auf Gesuch der Fondsleitung und der Depot-
bank diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen gemäss Art. 10 
Abs. 5 KAG von folgenden Vorschriften befreit: 
a) die Pflicht zur Preispublikation; 
b) die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichtes; 
c) die Pflicht zur Erstellung eines Basisinformationsblatts. 

Die FINMA hat diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen weiter 
gemäss Art. 50 FIDLEG von der Prospektpflicht befreit. 

Anstelle des Prospekts für Anleger gibt die Fondsleitung im Anhang 
zu diesem Fondsvertrag den Anlegern ergänzende Angaben, na-
mentlich über eine allfällige Übertragung von Anlageentscheiden und 
weiterer Teilaufgaben der Fondsleitung, über die Zahlstellen, über die 
Prüfgesellschaft des Umbrella-Fonds sowie über für den Umbrella-
Fonds bzw. die Teilvermögen relevante Steuervorschriften. 

6. In Anwendung von Art. 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA auf Gesuch 
der Fondsleitung und der Depotbank diesen Umbrella-Fonds bzw. die 
Teilvermögen von der Pflicht zur Ein- und Auszahlung in bar befreit. 

 
II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
§ 2 Der Fondsvertrag 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Anlegern einerseits und Fondsleitung 
sowie Depotbank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsver-
trag und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzge-
bung geordnet. 
 
§ 3 Die Fondsleitung 
1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der Anle-

ger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbeson-
dere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewer-
tung. Sie berechnet den Nettoinventarwert der Teilvermögen und 
setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise fest. Sie macht alle zum 
Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen gehörenden Rechte gel-
tend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wah-
ren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die orga-
nisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsfüh-
rung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen 
verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtli-
che den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kos-
ten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbeson-
dere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.  

3. Die Fondsleitung darf für alle oder einzelne Teilvermögen die Anla-
geentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im 

 
1  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Be-
griffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 

Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt aus-
schliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit notwendigen 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen 
Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezoge-
nen Dritten sorgfältig. Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermö-
gensverwalter übertragen werden, die über die erforderliche Bewilli-
gung verfügen. Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der auf-
sichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der 
Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für Handlun-
gen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, 
haftet sie wie für eigenes Handeln. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Ände-
rung dieses Fondsvertrags bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung einreichen (vgl. § 27) sowie mit Genehmigung der Aufsichts-
behörde weitere Teilvermögen eröffnen. 

5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermö-
gen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von 
§ 25 vereinigen oder den Umbrella-Fonds oder die einzelnen Teilver-
mögen gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen.  

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in §§ 19 und 20 vorgesehe-
nen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in 
richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der 
Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ge-
macht hat.  

 
§ 4 Die Depotbank 
1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. Sie 

besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den 
Zahlungsverkehr für die Teilvermögen. 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorg-
falts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 
ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisa-
torischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung 
erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen auf-
bewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche 
den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten 
sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere 
Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.  

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung dieses Umbrella-
Fonds bzw. der Teilvermögen verantwortlich, kann aber nicht selbst-
ständig über deren Vermögen verfügen.  

4.  Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf 
das Vermögen der Teilvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb 
der üblichen Firsten übertragen wird; sie benachrichtigt die Fondslei-
tung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, 
und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermö-
genswert, sofern dies möglich ist.  

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten 
so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der 
einzelnen kollektiven Kapitalanlagen voneinander unterscheiden 
kann. Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in 
Verwahrung genommen werden können, das Eigentum der Fonds-
leitung und führt darüber Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland 
mit der Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftra-
gen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. 
Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt oder Zent-
ralverwahrer:  
(a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garan-

tien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und 
die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut 
wurden, erforderlich sind,  

(b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit si-
chergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Be-
sitz befinden,  

(c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so 
verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Be-
standesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Vermögen des 
betreffenden Teilvermögens gehörend identifiziert werden kön-
nen,  
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(d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der 
Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung 
von Interessenkollisionen einhält.  

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 
Schaden sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, 
Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet hat. Der Anhang enthält Ausführungen zu den 
mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Zentralverwah-
rer verbundenen Risiken.  
Für Finanzinstrumente darf die Übertragung nach vorstehendem Ab-
satz dieser Ziffer nur an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer 
erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an ei-
nem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zent-
ralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender 
Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die 
Anleger sind im Anhang über die Aufbewahrung durch nicht beauf-
sichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer zu informieren.   

7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und 
den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung des Netto-
inventarwerts und der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile 
sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen 
und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwendet wird. 
Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen 
der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 19 und 20 vorgese-
henen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie 
in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz 
der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ge-
macht hat.  

9. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, 
in welche einzelne Teilvermögen investieren, nicht verantwortlich, es 
sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

 
§ 5 Die qualifizierten Anleger 
1. Der Kreis der Anleger aller Teilvermögen ist auf qualifizierte Anleger 

im Sinne von Art. 10 Abs. 3 4 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3–5 oder Art. 
5 Abs. 1 und 4 FIDLEG sowie auf qualifizierte Anleger im Sinne von 
Art. 10 Abs. 3ter KAG beschränkt. Als qualifizierte Anleger im Sinne 
von Art. 10 Abs. 3 KAG gelten professionelle Kunden gemäss Art. 4 
Abs. 3–5 oder gemäss Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG. Als qualifizierte 
Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gelten Anleger, die einen 
Vermögensverwaltungsvertrag oder Anlageberatungsvertrag mit ei-
nem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 Bst. a FIDLEG oder 
einem ausländischen Finanzintermediär, der einer gleichwertigen 
prudenziellen Aufsicht untersteht, abgeschlossen haben, sofern sie 
nicht erklärt haben, nicht als qualifizierte Anleger gelten zu wollen. 
 

2. Für einzelne Teilvermögen bzw. Anteilklassen kann der Anlegerkreis 
weiter eingeschränkt werden (vgl. § 6 Ziff. 4 und Beschreibung im 
Anschluss an die Tabelle im Anhang).  

 Die Fondsleitung und die Depotbank stellen sicher, dass die Anleger 
die Vorgaben in Bezug auf den Anlegerkreis erfüllen.  

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in 
bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am Ver-
mögen und am Ertrag eines Teilvermögens des Umbrella-Fonds. An-
stelle der Einzahlung in bar kann auf Antrag des Anlegers und mit 
Zustimmung der Fondsleitung eine Sacheinlage gemäss den Best-
immungen von § 18 vorgenommen werden.  
Die Forderung der Anleger ist in Anteilen begründet.  

3. Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teil-
vermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein ein-
zelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das 
Vermögen des betreffenden Teilvermögens. 

4. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten An-
teils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche 
Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-Fonds bzw. Teilvermö-
gens ist ausgeschlossen. 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die 
Grundlagen für die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil. 
Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über einzelne 
Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement oder über 
Sacheinlagen bzw. –auslagen (vgl. § 18) geltend, so erteilt ihnen die 
Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können 

beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die Prüfge-
sellschaft oder eine andere sachverständige Person den abklärungs-
bedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstat-
tet. 

6. Die Anleger können den Fondsvertrag grundsätzlich jederzeit kündi-
gen und die Auszahlung ihres Anteils am entsprechenden Teilvermö-
gen in bar verlangen. Anstelle der Auszahlung in bar kann auf Antrag 
des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sachaus-
lage gemäss den Bestimmungen von § 18 vorgenommen werden.  

7. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depot-
bank und ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuwei-
sen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraussetzun-
gen für die Beteiligung an einem Teilvermögen oder einer Anteil-
klasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie 
verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank und deren Beauftragte 
umgehend zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllen. 

8. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusam-
menarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis 
zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) dies zur Wahrung des Rufs des Finanzplatzes, namentlich zur 

Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 
b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen 

zur Teilnahme an diesem Teilvermögen oder an der betreffenden 
Anteilklasse nicht mehr erfüllt. 

9. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung 
in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahme-
preis in folgenden Fällen zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn: 
a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen oder an der 

betreffenden Anteilklasse geeignet ist, die wirtschaftlichen Inte-
ressen der übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, ins-
besondere wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile für den 
Umbrella-Fonds bzw. ein Teilvermögen im In- oder Ausland zei-
tigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf 
sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses 
Fondsvertrags oder dessen Anhangs erworben haben oder hal-
ten; 

c) wenn die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt 
werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch sys-
tematisches Zeichnen und unmittelbar darauffolgende Rücknah-
men Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie Zeitun-
terschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse und der 
Bewertung des Fondsvermögens bzw. des Vermögens der Teil-
vermögen ausnutzen (sog. Market Timing); 

d) in den in § 6 Ziff. 6 nachstehend genannten Fällen. 
 
§ 6 Anteile und Anteilklassen 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Geneh-

migung der Aufsichtsbehörde jederzeit für jedes Teilvermögen ver-
schiedene Anteilklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle 
Anteilklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Vermögen 
des entsprechenden Teilvermögens, welches seinerseits nicht seg-
mentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer 
Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspe-
zifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen An-
teilklassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventar-
wert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen 
haftet das Vermögen des Teilvermögens als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird 
im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als 
Änderung des Fondsvertrags i.S.v. § 27. 

3. Die verschiedenen Anteilklassen können sich namentlich hinsichtlich 
Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Aus-
schüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie An-
legerkreis unterscheiden. 

 Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilklasse belas-
tet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, 
die nicht eindeutig einer Anteilklasse zugeordnet werden können, 
werden den einzelnen Anteilklassen im Verhältnis zum Vermögen des 
Teilvermögens belastet. 

4. Zurzeit bestehen folgende Anteilklassen: 
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Anteile der Anteilklassen «A» sind thesaurierende Anteile und stehen 
offen für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1.  
Anteile der Anteilsklasse «I» sind thesaurierende Anteile und sind nur 
zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1. Zusätzlich zur 
Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger 
dieser Anteilklasse mit der Albin Kistler AG einen Vermögensverwal-
tungs-, Beratungs- oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben so-
wie als steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vor-
sorge, der gebundenen Vorsorge, als Freizügigkeitseinrichtungen, 
als Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, oder als die der Auf-
sicht des Bundes unterstellten oder als inländische öffentlich-rechtli-
che Lebensversicherer und demnach für das Meldeverfahren und die 
Sonderbestimmungen zur Verrechnungssteuerrückerstattung bei Er-
trägen aus vertraglichen Anlagefonds qualifizieren. 
Anteile der Anteilsklasse «D» sind thesaurierende Anteile und nur zu-
gänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1. Zusätzlich zur 
Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger 
dieser Anteilklasse mit der Albin Kistler AG einen Vermögensverwal-
tungsvertrag abgeschlossen haben.  
Für das Teilvermögen ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID CAP 
SCHWEIZ kann zusätzlich die folgenden Anteilklassen ausgegeben 
werden: 
Anteile der Klassen «A2» sind thesaurierende Anteile und stehen of-
fen für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1. Die erstmalige Min-
destanlage für Anteile der Klassen «A2» pro Anleger (Mindestanlage) 
sowie der Mindestbestand an Anteilen der Klassen «A2», welcher 
durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben 
jeweils dem Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle im Anhang 
zum Fondsvertrag festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand unter-
schritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für 
den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. Markt- und perfor-
mancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen 
nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilklasse, 
eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger je-
doch schon. 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Die 
Anleger sind nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Na-
men oder den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen. Bei 
Anteilklassen, die das Bestehen eines zusätzlichen Vertrags zwischen 
einem Anleger und einem Dritten voraussetzen, müssen die Anleger 
selbst oder über den Dritten das Bestehen eines solchen gegenüber 
der Depotbank sowie der Fondsleitung schriftlich bestätigen und über 
Änderungen, insbesondere den Wegfall, schriftlich informieren. 
Sofern die Anteile nicht bei der Depotbank eingebucht und verwahrt 
werden, müssen die die Anteile verwahrenden Verwahrstellen oder 
die Anleger selbst der Depotbank sowie der Fondsleitung schriftlich 
bestätigen, dass ihre Kunden als qualifizierte Anleger im Sinne von § 
5 Ziff. 1 gelten und etwaige weitere Einschränkungen gemäss § 6 
Ziff. 4 bzw. gemäss Anhang eingehalten sind und dass diesbezügli-
che Änderungen umgehend mitgeteilt werden.  

6. Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, wel-
che die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilklasse nicht mehr 
erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne 
von §17 zurückzugeben, an eine Person zu übertragen, die die ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer anderen Klasse 
umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger 
dieser Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusam-
menarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Um-
tausch in eine andere Anteilklasse desselben Teilvermögens oder, 
sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme i.S.v. § 
5 Ziff. 8 lit. b) der betreffenden Anteile vornehmen. 

 
III. Richtlinien der Anlagepolitik 
A Anlagegrundsätze 
§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen beachtet die Fondsleitung im 

Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend aufge-
führten prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das 
Vermögen der einzelnen Teilvermögen zu Verkehrswerten und sind 
ständig einzuhalten. Die einzelnen Teilvermögen müssen die Anlage-
beschränkungen sechs Monate nach Ablauf der Zeichnungsfrist 
(Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen überschrit-
ten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anle-
ger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zulässige Mass zu-
rückgeführt werden. Werden Beschränkungen in Verbindung mit De-
rivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des 
Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung 
der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerk-
tagen wiederherzustellen. 

 
§ 8 Anlageziel und Anlagepolitik 
1. Das Anlageziel dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, 

einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der ein-
zelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufge-
führten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risi-
koverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des 
Fondsvermögens bzw. des Vermögens der Teilvermögen zu berück-
sichtigen. 

2. Die Fondsleitung kann dabei das Vermögen der einzelnen Teilvermö-
gen in die nachfolgenden Anlagen investieren: 
a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere 

und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wert-
rechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die 
ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkör-
pern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder 
Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. 

 Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn 
deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt in den Emissionsbedin-
gungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem Erwerb noch 
nicht an der Börse oder an einem anderen dem Publikum offen-
stehenden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines 
Monats zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 2 
Bst. g) einzubeziehen. 

b)  Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a), 
Derivate gemäss Bst. b), Anteile an kollektiven Kapitalanlagen 
gemäss Bst. c), Geldmarktinstrumente gemäss Bst. d), Finan-
zindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zu-
grunde liegen, und (ii) die zugrundeliegenden Basiswerte ge-
mäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind ent-
weder an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt oder OTC gehandelt. 

 OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein 
beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzinter-
mediär ist und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder 
eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem 
sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate kön-
nen gemäss § 12 eingesetzt werden. 

c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds). 
 Als «andere kollektive Kapitalanlagen» im Sinne dieses Fonds-

vertrags gelten: 
– inländische Anlagefonds der Kategorien «Effektenfonds», 

«Immobilienfonds», «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» 
(unter Ausschluss der «Übrige Fonds für alternative Anla-
gen»); 

– ausländische kollektive Kapitalanlagen, die der Richtlinie 
2009/65/EG in deren geltenden Fassungen (OGAW) ent-
sprechen; 

– ausländische kollektive Kapitalanlagen, die der Richtlinie 
2009/65/EG nicht entsprechen (OGA), jedoch unter Aus-
schluss von OGA, die einem «Übrigen Fonds für alternative 
Anlagen» nach schweizerischem Recht entsprechen. 

 Die Zielfonds müssen (i) in ihren Dokumenten die Anlagen in 
andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) in 
Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, 
Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, 
Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme 
der Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleich-
wertigen Bestimmungen unterworfen sein wie übrige Fonds für 
traditionelle Anlagen und (iii) im Sitzstaat als kollektive Kapitalan-
lagen zugelassen sein und dort einer dem Anlegerschutz dienen-
den, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen 
und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. 
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 Kollektive Kapitalanlagen können demnach nach schweizeri-
schem oder ausländischem Recht aufgelegt, vertragsrechtlich 
oder gesellschaftsrechtlich organisiert sein bzw. eine Trust-
Struktur aufweisen. 

 Anlagen in Anteile von Dachfonds sowie in Aktien von geschlos-
senen, nicht kotierten kollektiven Kapitalanlagen (wie z.B. Kom-
manditgesellschaften gemäss KAG oder gleichwertigen auslän-
dischen Anlagevehikel wie z.B. limited Partnerships) sind ausge-
schlossen. Als Dachfonds gelten kollektive Kapitalanlagen, 
deren Fondsvertrag, Prospekt oder Statuten die Anlage in an-
dere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen. 
Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 20 Ziff. 8 und 9 
Anteile an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von 
ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der 
sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder 
durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbun-
den ist («verbundene Zielfonds»). 

d) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind 
sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden; Geld-
marktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem ande-
ren geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt 
werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission oder 
der Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und Anlegerschutz 
unterliegt und wenn die Geldmarktinstrumente von Emittenten 
gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind.  

e) Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten 
bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union haben oder in einem anderen 
Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjeni-
gen der Schweiz gleichwertig ist. 

f) Andere als die vorstehend in Bst. a) bis f) genannten Anlagen 
insgesamt bis höchstens 10% des Vermögens pro Teilvermö-
gen; nicht zulässig sind (i) Anlagen in Edelmetallen, Edelmetall-
zertifikate, Waren und Warenpapieren sowie (ii) Leerverkäufe 
von Anlagen nach Bst. a bis d vorstehend. 

3. Nachstehend wird die Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen auf-
geführt: 

 
A)  ALBIN KISTLER AKTIEN SCHWEIZ 

a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, min-
destens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens 
in: 
aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genuss-

scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine 
etc.), von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben 
oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität 
in der Schweiz ausüben; 

ab) Derivate auf oben erwähnte Anlagen;  
b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, 

sowie unter Berücksichtigung von nachfolgender Bst. c) insge-
samt höchstens ein Drittel des Gesamtvermögens des Teilver-
mögens investieren in: 
ba) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes 

und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder varia-
belverzinslichen Forderungswertpapiere und Forderungs-
wertrechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und ge-
mischt-wirtschaftlichen von Emittenten, die Ihren Sitz in der 
Schweiz haben; 

bb) Derivate auf oben erwähnte Anlagen; 
bc) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer 

Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. a) in-
vestieren;  

bd) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen 
Währungen; 

be) Guthaben auf Sicht und Zeit i.S.v. § 8 Ziff. 2 Bst. e) ; 
c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-

schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilver-
mögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten: 
– Anlagen in Anteile von «Immobilienfonds» sind ausgeschlos-

sen. 
 

B) ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID CAP SCHWEIZ  
a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-

tens 80% des Vermögens des Teilvermögens: 
aa) direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, 

Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-
scheine) von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer 
Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Schweiz haben 
oder im SPI EXTRA® Total Return Index vertreten sind. Als 
Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung 
gelten Unternehmen, die im SPI EXTRA® Total Return In-
dex enthalten sind oder eine mit den darin enthaltenen Un-
ternehmen vergleichbare Marktkapitalisierung aufweisen. 

ab) in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanla-
gen, deren Investment-Fokus gemäss ihren Dokumenten 
auf den unter Bst. aa) erwähnten Anlagen liegt; 

ac) in Derivate (Futures) auf die unter Bst. aa) erwähnten Anla-
gen oder auf Indizes, welche Anlagen gemäss Bst. aa) ab-
bilden (angerechnet jeweils zu ihrem Basiswertäquivalent) 
sowie in die dafür zur Deckung notwendigen geldnahen Mit-
tel.  

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c) insge-
samt höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens inves-
tieren: 
ba) direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, 

Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-
scheine), die den in Bst. aa) genannten Anforderungen nicht 
genügen; 

bb) in auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente 
von Emittenten weltweit; 

bc) in auf Schweizer Franken lautende Guthaben auf Sicht und 
Zeit; 

bd) in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanla-
gen, die in Beteiligungswertpapiere oder -wertrechte ge-
mäss Bst. ba) oder in Geldmarktinstrumente investieren; 

be) in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere oder  
-wertrechte gemäss Bst. ba) oder auf Indizes, welche Anla-
gen gemäss Bst. ba) abbilden (angerechnet jeweils zu ihrem 
Basiswertäquivalent) sowie in die dafür zur Deckung not-
wendigen geldnahen Mittel. 

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-
schränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens 
beziehen, einzuhalten: 
ca) höchstens 20% in Anteile bzw. Aktien an anderen kol-

lektiven Kapitalanlagen. 
cb) höchstens 20% in engagementerhöhende Derivate zu An-

lagezwecken.  
d) Die zur Deckung von Derivaten notwendigen geldnahen Mittel 

gemäss Bst. ac) und be) werden bei der Berechnung der Best-
immungen gemäss bb), bc), bd) oder ca) nicht berücksichtigt. 

e) Die Fondsleitung kann zu Absicherungszwecken Derivate einset-
zen, wobei die unter Bst. a) erwähnten Mindestanlagevorschrif-
ten eingehalten werden müssen. 

f) Für das Teilvermögen können Beteiligungswertpapiere und  
-wertrechte irrespektive ihrer Sektorzugehörigkeit ausgewählt 
werden und das Portfolio kann konzentrierte Positionen in Bezug 
auf einen Sektor auf Titelebene und/oder Portfolioebene einge-
hen. 

 
C) ALBIN KISTLER AKTIEN WELT 

a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, min-
destens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens 
in: 
aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genuss-

scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und 
ähnliches), von Unternehmen weltweit; 

ab) Derivate auf oben erwähnte Anlagen;  
b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, 

sowie unter Berücksichtigung von nachfolgender Bst. c) insge-
samt höchstens ein Drittel des Gesamtvermögens des Teilver-
mögens investieren in: 
ba) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes 

und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder varia-
belverzinslichen Forderungswertpapiere und Forderungs-
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wertrechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und ge-
mischt-wirtschaftlichen von Emittenten weltweit und in allen 
Währungen; 

bb) Derivate auf oben erwähnte Anlagen; 
bc) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer 

Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. a) in-
vestieren; 

bd) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen 
Währungen; 

be) Guthaben auf Sicht und Zeit i.S.v. § 8 Ziff. 2 Bst. e); 
c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-

schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilver-
mögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten: 
– Anlagen in Anteile von «Immobilienfonds» sind ausgeschlos-

sen. 
 

D) ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN CHF 
a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, un-

ter Vorbehalt von Bst. c) mindestens zwei Drittel des Gesamt-
vermögens des Teilvermögens in: 
aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive 

Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), 
Notes sowie andere fest- oder variabelverzinslichen Forde-
rungswertpapiere und Forderungswertrechte (inklusive As-
set-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities) 
von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaft-
lichen von Emittenten weltweit; 

ab) Derivate auf oben erwähnte Anlagen ;  
b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, 

sowie unter Berücksichtigung von nachstehender Bst. c) höchs-
tens ein Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens inves-
tieren in: 
ba) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genuss-

scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und 
ähnliches) von Unternehmen, die Ihren Sitz in der Schweiz 
haben oder ihren überwiegenden Teil ihrer Aktivität in der 
Schweiz ausüben; 

bb) Derivate auf oben erwähnte Anlagen;  
bc) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer 

Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. a) in-
vestieren;  

bd) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen 
Währungen; 

be) Guthaben auf Sicht und Zeit i.S.v. § 8 Ziff. 2 Bst. e); 
c)  Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-

schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilver-
mögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten: 
– Anlagen in Anteile von «Immobilienfonds» sind ausgeschlos-

sen. 
 

E) ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN FW 
a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, un-

ter Vorbehalt von Bst. c) mindestens zwei Drittel des Gesamt-
vermögens des Teilvermögens in: 
aa) auf alle Währungen weltweit lautende Obligationen (inklu-

sive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanlei-
hen), Notes sowie andere fest- oder variabelverzinslichen 
Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von pri-
vaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen 
von Emittenten weltweit; 

ab) Derivate auf oben erwähnte Anlagen ;  
b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, 

sowie unter Berücksichtigung von nachfolgender Bst. c) höchs-
tens ein Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens inves-
tieren in: 
ba) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genuss-

scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und 
ähnliches) von Unternehmen weltweit; 

bb) Derivate auf oben erwähnte Anlagen;  
bc) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer 

Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. a) in-
vestieren;  

bd) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen 
Währungen; 

be) Guthaben auf Sicht und Zeit i.S.v. § 8 Ziff. 2 Bst. e); 
c)  Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-

schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilver-
mögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten: 
– Anlagen in Anteile von «Immobilienfonds» sind ausgeschlos-

sen. 
4. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement si-

cher. 
 

 
§ 9 Flüssige Mittel 
Die Fondsleitung darf zusätzlich für jedes Teilvermögen angemessene flüs-
sige Mittel in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens und in 
allen Währungen, in denen Anlagen zugelassen sind, halten. Als flüssige 
Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensionsgeschäften 
auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 
 
B Anlagetechniken und Anlageinstrumente 
§ 10 Effektenleihe 
Die Fondsleitung darf auf Rechnung der Teilvermögen keine Effektenleihe 
tätigen. 
 
§ 11 Pensionsgeschäfte 
Die Fondsleitung darf auf Rechnung der Teilvermögen keine Pensionsge-
schäfte tätigen. 
  
§ 12 Derivate 
1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der 

Einsatz von Derivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter 
ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung 
von den in diesem Fondsvertrag genannten Anlagezielen oder zu ei-
ner Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen führt. Zu-
dem müssen die den Derivaten zugrundeliegenden Basiswerte nach 
diesem Fondsvertrag für das entsprechende Teilvermögen als Anla-
gen zulässig sein. Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen 
dürfen Derivate nur zum Zwecke der Währungsabsicherung einge-
setzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-, Zins- 
und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken 
eindeutig bestimmbar und messbar sind.  

2. Bei der Risikomessung gelangt bei allen Teilvermögen der Commit-
ment-Ansatz I zur Anwendung. Der Einsatz von Derivaten übt unter 
Berücksichtigung der nach diesem Paragraphen notwendigen De-
ckung weder eine Hebelwirkung auf die Vermögen der Teilvermögen 
aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. 

 Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzelnen Teil-
vermögen anwendbar. 

3. Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden. Diese um-
fassen: 
a) Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der 

positiven oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert 
des Basiswerts und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, 
wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat; 

b) Credit Default Swaps (CDS); 
c) Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert 

des Basiswertes oder einem absoluten Betrag abhängen; 
d) Termingeschäfte (Futures und Forwards), deren Wert linear vom 

Wert des Basiswertes abhängt.  
4. Der Einsatz von Derivaten ist in seiner ökonomischen Wirkung ent-

weder einem Verkauf (engagementreduzierendes Derivat) oder ei-
nem Kauf (engagementerhöhendes Derivat) eines Basiswertes ähn-
lich. 

5. a) Bei engagementreduzierenden Derivaten müssen die eingegan-
genen Verpflichtungen unter Vorbehalt von Bst. b und d dauernd 
durch die dem Derivat zugrundeliegenden Basiswerte gedeckt 
sein. 

b) Eine Deckung mit anderen Anlagen als den Basiswerten ist bei 
engagementreduzierenden Derivaten zulässig, die auf einen In-
dex lauten, welcher 
– von einer externen, unabhängigen Stelle berechnet wird; 
– für die als Deckung dienenden Anlagen repräsentativ ist; 
– in einer adäquaten Korrelation zu diesen Anlagen steht. 

c) Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über die Ba-
siswerte oder Anlagen verfügen können. Basiswerte oder Anla-
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gen können gleichzeitig als Deckung für mehrere engagement-
reduzierende Derivate herangezogen werden, wenn diese ein 
Markt-, ein Kredit- oder ein Währungsrisiko beinhalten und sich 
auf die gleichen Basiswerte beziehen. 

d) Ein engagementreduzierendes Derivat kann bei der Berechnung 
der entsprechenden Basiswerte mit dem «Delta» gewichtet wer-
den. 

6. Bei engagementerhöhenden Derivaten muss das Basiswertäquiva-
lent einer Derivatposition dauernd durch geldnahe Mittel gemäss Art. 
34 Abs. 5 KKV-FINMA gedeckt sein. Das Basiswertäquivalent be-
rechnet sich bei Futures, Optionen, Swaps und Forwards gemäss 
Anhang 1 der KKV-FINMA. Geldnahe Mittel können gleichzeitig als 
Deckung für mehrere engagementerhöhende Derivate herangezo-
gen werden, wenn diese ein Markt- oder ein Kreditrisiko beinhalten 
und sich auf die gleichen Basiswerte beziehen. 

7. Die Fondsleitung hat bei der Verrechnung von Derivatpositionen fol-
gende Regeln zu berücksichtigen: 

 a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts 
sowie gegenläufige Positionen in Derivaten und in Anlagen des 
gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrechnet werden un-
geachtet des Verfalls der Derivate («Netting»), wenn das Derivat-
Geschäft einzig zum Zwecke abgeschlossen wurde, um die mit 
den erworbenen Derivaten oder Anlagen im Zusammenhang 
stehenden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen Risiken 
nicht vernachlässigt werden und der Anrechnungsbetrag der De-
rivate nach Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 

 b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf 
den gleichen Basiswert wie der abzusichernde Vermögenswert, 
so sind für eine Verrechnung, zusätzlich zu den Regeln von Bst. 
a, die Voraussetzungen zu erfüllen («Hedging»), dass die Derivat-
Geschäfte nicht auf einer Anlagestrategie beruhen dürfen, die 
der Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat zu einer 
nachweisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risiken des 
Derivats müssen ausgeglichen werden, die zu verrechnenden 
Derivate, Basiswerte oder Vermögensgegenstände müssen sich 
auf die gleiche Klasse von Finanzinstrumenten beziehen und die 
Absicherungsstrategie muss auch unter aussergewöhnlichen 
Marktbedingungen effektiv sein. 

 c) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken 
eingesetzt werden und nicht zu einer Hebelwirkung führen oder 
zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können ohne die Anforde-
rungen gemäss Bst. b bei der Berechnung des Gesamtengage-
ments aus Derivaten verrechnet werden. 

 d) Gedeckte Absicherungsgeschäfte durch Zinsderivate sind zuläs-
sig. Wandelanleihen dürfen bei der Berechnung des Engage-
ments aus Derivaten unberücksichtigt bleiben. 

8. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standar-
disierte Derivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten an 
einer Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen. 

9. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten 
Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese Geschäfts-
arten spezialisiert sind und eine einwandfreie Durchführung des 
Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei 
nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine 
hohe Bonität aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar 
bewertet und jederzeit zum Verkehrswert veräussert, liquidiert 
oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

c) Ist für ein OTC Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der 
Preis anhand eines angemessenen und in der Praxis anerkann-
ten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert der Ba-
siswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nachvoll-
ziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein solches 
Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von mindestens 
zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit derjenigen 
Gegenpartei abzuschliessen ist, welche die preislich beste Of-
ferte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zu-
lässig aus Gründen der Risikoverteilung oder wenn weitere Ver-
tragsbestandteile wie Bonität oder Dienstleistungsangebot der 
Gegenpartei eine andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für 
die Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahms-
weise auf die Einholung von Offerten von mindestens zwei mög-

lichen Gegenparteien verzichtet werden, wenn dies im besten In-
teresse der Anleger ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertrags-
abschluss und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar zu do-
kumentieren. 

d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rahmen 
eines OTC-Geschäfts nur Sicherheiten entgegennehmen, wel-
che die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. 
Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen 
und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von 
einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon ab-
hängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen 
hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse 
oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet 
werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei 
der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderun-
gen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen 
sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten 
angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifi-
kation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem ein-
zelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% 
des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. Vor-
behalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder be-
gebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter müssen die 
Fondsleitung bzw. deren Beauftragten die Verfügungsmacht und 
die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Aus-
fall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpar-
tei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Si-
cherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen 
Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer be-
aufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Ei-
gentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Dritt-
verwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

10. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebe-
schränkungen (Maximal- und Minimallimiten) sind die Derivate nach 
Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu berücksichtigen. 

11. Derivative Instrumente bergen auch das Risiko, dass den Teilvermö-
gen ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem Derivat beteiligte 
Partei (in der Regel eine «Gegenpartei») ihre Verpflichtungen nicht 
einhält. 

 
§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine Kredite 

gewähren.  
2. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettovermögens jedes 

Teilvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen.  
 
§ 14 Belastung des Vermögens der Teilvermögen 
1. Die Fondsleitung darf zulasten jedes Teilvermögens nicht mehr als 

25% seines Nettovermögens verpfänden oder zur Sicherung über-
eignen. 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürgschaften 
ist nicht gestattet. Ein engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht 
als Bürgschaft im Sinne dieses Paragraphen. 

 
C Anlagebeschränkungen  
§ 15 Risikoverteilung 

1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzube-
ziehen: 
a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Deri-

vate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für den 
Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in angemes-
sener Weise veröffentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 
c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 
Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes Teilvermögen ein-
zeln. 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungslegungsvor-
schriften einen Konzern bilden, gelten als ein einziger Emittent. 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20%  
des Gesamtvermögens je Teilvermögen in Effekten und Geldmarktin-
strumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Ef-
fekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr 
als 10% des Vermögens je Teilvermögen angelegt sind, darf 60% 
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des Fondsvermögens je Teilvermögen nicht übersteigen. Vorbehal-
ten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Gesamtvermögens je Teil-
vermögen in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank 
anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 
als auch die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen. 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Gesamtvermögens je Teil-
vermögen in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. 
Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, oder in einem an-
deren Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen 
der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des 
Gesamtvermögens je Teilvermögen. Werden die Forderungen aus 
OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven 
gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert abgesichert, so wer-
den diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos 
nicht berücksichtigt. 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 
3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 
20% des Gesamtvermögens je Teilvermögen nicht übersteigen. Vor-
behalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nach-
folgend. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmens-
gruppe dürfen insgesamt 20% des Gesamtvermögens je Teilvermö-
gen nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten ge-
mäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

 8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Gesamtvermögens je Teil-
vermögen in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.  

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insge-
samt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es erlau-
ben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines 
Emittenten auszuüben. Vorbehalten bleiben die durch die Aufsichts-
behörde gewährten Ausnahmen. 

10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchs-
tens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuld-
verschreibungen und/oder der Geldmarktinstrumente desselben 
Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile an anderen kollektiven 
Kapitalanlagen erwerben.  
Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Er-
werbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geld-markt-
instrumente oder der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen 
nicht berechnen lässt. 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht an-
wendbar auf Effekten und Geldmarktinstrumente, die von einem 
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören, begeben oder garantiert werden. 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, 
wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-
Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder 
von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenannten Ef-
fekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der 
Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von 
Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht 
kumuliert werden. 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, 
wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall 
muss das entsprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktin-
strumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; 
höchstens 30% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens 
dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission 
angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstru-
mente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 
ausser Betracht. 

Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw. Garanten sind: OECD-
Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wie-

deraufbau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Interamerikanische 
Entwicklungsbank, Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwick-
lungsbank.  
 
IV. Berechnung des Nettoinventarwerts sowie Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen 
§ 16 Berechnung des Nettoinventarwerts 
1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzel-

nen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rech-
nungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder 
zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen 
Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. 
Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen 
sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung 
des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt. 

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Haupt-
markt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder 
Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem 
Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der 
Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in 
diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in 
der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis 
bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 
2 bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-
preis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter 
Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv 
dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen 
der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen 
Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlen-
dem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geld-
marktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des 
Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelau-
fene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedin-
gungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankgut-
haben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens 
ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert 
des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermin-
dert um allfällige Verbindlichkeiten desselben Teilvermögens, die der 
betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der 
im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird 
auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des 
Teilvermögens gerundet. 

7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und 
Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettover-
mögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des 
jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pri-
cing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinven-
tarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) so-
wie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitäts-
standards bei physischen Anlagen, die im Durchschnitt aus der An-
lage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnitt-
lich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Netto-
inventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der An-
zahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in 
einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewe-
gung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens be-
wirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte 
Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifi-
zierter Nettoinventarwert.  

 Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Ab-
schlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf 
einen Durchschnittswert aus einer im Anhang definierten Periode. 
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8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermö-
gens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkei-
ten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden 
erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese 
gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse 
auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteil-
klasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei fol-
genden Ereignissen jeweils neu berechnet: 
a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 
b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Aus-

schüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungs-
klassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der ver-
schiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoin-
ventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den 
Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten 
der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kosten-
belastungen anfallen; 

c) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von 
Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen 
Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, 
sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in 
Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich 
ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklas-
sen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelan-
gen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfol-
gen; 

d) bei der Inventarwertberechnung im Rahmen der Zuweisung von 
Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklas-
sen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen 
anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse 
mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote 
am Nettovermögen eines Teilvermögens getätigt wurden. 

 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auf-

tragstag bis zu einem bestimmten im Anhang genannten Zeitpunkt 
entgegengenommen. Der für die Ausgabe und Rücknahme massge-
bende Preis der Anteile wird frühestens am dem Auftragstag folgen-
den Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing), wie 
im Anhang festgelegt. Auf der Basis des an diesem Tag berechneten 
Inventarwertes werden die Anteile am entsprechenden, im Anhang 
erwähnten Bankwerktag abgerechnet (Valutatag). 
Sofern die Ein- bzw. Auszahlung in Anlagen erfolgt (vgl. § 18), gilt 
dies analog für die Bewertung dieser Anlagen. 
Anteile können an jedem Bankwerktag gezeichnet bzw. zurückgege-
ben werden. Als Bankwerktag gilt jeder Tag, an welchem die Banken 
in der Stadt Zürich geöffnet sind. Keine Zeichnungs- oder Rücknah-
meanträge werden an schweizerischen und stadtzürcherischen Fei-
ertagen entgegengenommen sowie an Tagen, an welchen die Bör-
sen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des entsprechenden Teilver-
mögens geschlossen sind (vgl. § 16 Ziff. 1) oder wenn 
ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 5 vorliegen. 
Die Ausgabe und Rücknahme erfolgt in diesem Falle jeweils einen 
Bankwerktag später. 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am 
Bewertungstag gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je An-
teil. 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern Abgaben) sowie 
Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstan-
dards bei physischen Anlagen, die den Teilvermögen im Durchschnitt 
aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf 
eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen 
durchschnittlich erwachsen, werden gemäss der «Swinging Single 
Pricing» – Methode (vgl. § 16 Ziff. 7) belastet. Die Belastung dieser 
Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszah-
lung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet. 

3. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf die jeweilige 
kleinste gängige Währungseinheit gerundet. 

4. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen 
sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurück-
weisen. 

5. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die 
Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens vorübergehend und 
ausnahmsweise aufschieben, wenn: 
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentli-

chen Teils des Vermögens eines Teilvermögens bildet, geschlos-
sen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt be-
schränkt oder ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder an-
derer Notfall vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschrän-
kungen sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Ge-
schäfte für das Teilvermögen undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und 
dadurch die Interessen der übrigen Anleger dieses Teilvermö-
gens wesentlich beeinträchtigt werden können. 

6. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich 
der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener 
Weise den Anlegern mit. 

7. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus den 
unter Ziff. 5 Bst. a) bis c) genannten Gründen aufgeschoben ist, fin-
det keine Ausgabe von Anteilen dieses Teilvermögens statt. 

 
§ 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar 
Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle 
einer Einzahlung in bar Anlagen an das Vermögen des entsprechenden Teil-
vermögens leistet («Sacheinlage» oder «contribution in kind») bzw. dass ihm 
im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertra-
gen werden («Sachauslage» oder «redemption in kind»). Der Antrag ist zu-
sammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fonds-
leitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.  
Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen 
und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Trans-
aktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des Umbrella-
Fonds bzw. des Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallen-
den Kosten dürfen nicht dem Vermögen des entsprechenden Teilvermö-
gens belastet werden.  
Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Be-
richt, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert 
dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleis-
tung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen 
Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage 
oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung 
sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen 
bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stich-
tag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich 
der Prüfgesellschaft. 
Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nen-
nen. 
 
V. Vergütungen und Nebenkosten 
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
1. Es werden den Anlegern (i) bei der Ausgabe von Anteilen, (ii) bei der 

Rücknahme von Anteilen, (iii) beim Wechsel von einem Teilvermögen 
in ein anderes Teilvermögen innerhalb des Umbrella-Fonds oder (iv) 
bei der Auflösung eines Teilvermögens keine Ausgabe- oder Rück-
nahmekommissionen belastet. 

2. Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) so-
wie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitäts-
standards bei physischen Anlagen, die den Teilvermögen im Durch-
schnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Ver-
kauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der 
Anlagen durchschnittlich erwachsen, werden gemäss der «Swinging 
Single Pricing» – Methode (vgl. § 16 Ziff. 7) belastet. Die Belastung 
dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder 
Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet. 

 
§ 20 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der 

Teilvermögen 
1. Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit 

in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten der 
Teilvermögen eine Kommission von jährlich dem höheren Wert von 
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maximal 1.0% des Nettofondsvermögens der Teilvermögen und ei-
nem maximalen Mindestbetrag von CHF 70’000.- p.a. pro Teilver-
mögen in Rechnung, die für jedes Teilvermögen pro rata temporis bei 
jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem Vermögen des ent-
sprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Anfang jeden 
Monats auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens der 
Teilvermögen des Vormonats ausbezahlt wird (Verwaltungskommis-
sion, inkl. Vertriebskommission).  
Die Verwaltungskommission kann bei einzelnen Teilvermögen und 
Anteilklassen zu unterschiedlichen Sätzen gemäss der Tabelle im An-
hang erhoben werden. Der effektiv angewandte Satz der Verwal-
tungskommission je Teilvermögen ist jeweils aus dem Jahresbericht 
ersichtlich. 

2. Für die Aufbewahrung des Vermögens der einzelnen Teilvermögen, 
die Besorgung des Zahlungsverkehrs der Teilvermögen und die 
sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die 
Depotbank dem Teilvermögen eine Kommission von jährlich maximal 
0.5% des Nettofondsvermögens der Teilvermögens, die pro rata 
temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermö-
gen des entsprechenden Teilvermögen belastet und jeweils am An-
fang jeden Monats auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermö-
gens der Teilvermögen des Vormonats ausbezahlt wird (Depotbank-
kommission). 
Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission je Teilver-
mögen ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich. 

3. Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger kann die De-
potbank dem Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermögen eine Kommis-
sion von maximal 0.5% des Bruttobetrages der Ausschüttung belas-
ten. 

4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz 
der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages 
entstanden sind: 
a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich markt-

übliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben sowie 
Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitäts-
standards bei physischen Anlagen 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Li-
quidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen; 

c)  Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 
d)  Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für 

Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liqui-
dation, Fusion oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen; 

e)  Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit 
der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereini-
gung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sowie der all-
gemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds 
bzw. der Teilvermögen und seiner bzw. ihrer Anleger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sowie sämtliche Kosten 
für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungs-
kosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zu-
zuschreiben sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- be-
richte des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. 
der Teilvermögen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, na-
mentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene 
Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung 
des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland; 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten 
oder Gläubigerrechten durch den Umbrella-Fonds bzw. die Teil-
vermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Bera-
ter; 

j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des 
Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungs-
rechten des Fonds; 

k)  alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte 
zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den 
Vermögensverwalter oder die Depotbank verursacht werden. 

5. Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zu-
geschlagen bzw. dem Verkaufswert der betreffenden Anlagen abge-
zogen. 

6. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Best-
immungen im Anhang Retrozessionen zur Entschädigung der Ver-
triebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anle-
ger entfallenden, dem Umbrella-Fonds bzw. dem Teilvermögen be-
lasteten Gebühr und Kosten zu reduzieren, bezahlen. 

7. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der 
Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälli-
gen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jah-
resbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der 
Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen 
Retrozessionen und Rabatten je Teilvermögen anzugeben. 

8. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, 
die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung 
oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Zielfonds»), so darf sie 
allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen 
Zielfonds nicht dem Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermögen belas-
ten. 

9. Die Verwaltungskommission der verbundenen Zielfonds, in die das 
Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichti-
gung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% ex-
klusive allfälliger erfolgsabhängiger Kommissionen betragen. Im Jah-
resbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der ver-
bundenen Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung 
von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben. 

10. Vergütungen und Nebenkosten dürfen nur demjenigen Teilvermögen 
belastet werden, welchem eine bestimmte Leistung zukommt. Kos-
ten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden kön-
nen, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fonds-
vermögen belastet.  

 
VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 
§ 21 Rechenschaftsablage 
1. Die Rechnungseinheiten der einzelnen Teilvermögen sind die fol-

genden:  
– ALBIN KISTLER AKTIEN SCHWEIZ CHF 
– ALBIN KISTLER AKTIEN WELT CHF 
– ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID  

CAP SCHWEIZ CHF 
– ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN CHF CHF 
– ALBIN KISTLER OBLIGATIONENFW CHF 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1.November eines Jahres bis 
Ende Oktober des nächsten Jahres.  

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 
veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des 
Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen.  

4. Zusätzlich zum Jahresbericht informiert die Fondsleitung die Anleger 
über die Zusammensetzung und den Inventarwert des Vermögens 
der Teilvermögen und über den Inventarwert pro Anteil. Diese Infor-
mationen erfolgen aufgrund individueller Vereinbarungen mit den An-
legern entweder per Brief, Fax oder mit Hilfe elektronischer Medien, 
direktem Depotzugriff, per E-Mail etc. 

5. Das Auskunftsrecht der Anleger gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehal-
ten. 

 
§ 22 Prüfung 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die ge-
setzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an-
wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland 
eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfstelle zur  Jahresrechnung er-
scheint im Jahresbericht. 
 

VII. Verwendung des Erfolges 
§ 23 
1. Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilklassen eines Teilvermö-

gens wird jährlich dem entsprechenden Teilvermögen zur Wiederan-
lage hinzugefügt. Vorbehalten bleiben allfällige bei der Wiederanlage 
erhobene Steuern und Abgaben. Vorbehalten bleiben zudem ausser-
ordentliche Ausschüttungen der Nettoerträge der thesaurierenden 
Anteilklassen der Teilvermögen in der jeweiligen Rechnungseinheit 
an die Anleger.  
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Beträgt der Nettoertrag des laufenden Rechnungsjahres und die vor-
getragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des Teilvermögen 
oder der Anteilklasse weniger als 1% des Nettovermögens des Teil-
vermögens oder der Anteilklasse und weniger als je nach Rech-
nungseinheit CHF 1, USD 1, EUR 1 oder JPY 100 pro Anteil, so 
kann auf eine Thesaurierung oder eine Ausschüttung verzichtet und 
der ganze Nettoertrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und 
Rechten können von der Fondsleitung ganz oder teilweise ausge-
schüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden.  

 
VIII. Publikationen bzw. Mitteilungen des Umbrella-Fonds resp. 

der Teilvermögen 
§ 24 
1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das 

im Anhang genannte Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans 
ist im Publikationsorgan anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen 
wesentlicher Änderungen des Fondsvertrags (unter Hinweis auf die 
Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen 
werden können), der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depot-
bank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilklassen 
sowie die Auflösung einzelner Teilvermögen einmalig veröffentlicht. 
Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die 
Rechte der Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller 
Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der 
Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Der Fondsvertrag mit Anhang und die Jahresberichte können bei der 
Fondsleitung und der Depotbank kostenlos bezogen werden. 

 
IX. Umstrukturierung und Auflösung 
§ 25 Vereinigung 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzelne Teil-

vermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds 
vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden An-
lagefonds bzw. Teilvermögen auf den übernehmenden Anlagefonds 
bzw. das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger des 
übertragenden Anlagefonds bzw. Teilvermögens erhalten Anteile am 
übernehmenden Anlagefonds bzw. Teilvermögen in entsprechender 
Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird der übertragende An-
lagefonds bzw. das Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und der 
Fondsvertrag des übernehmenden Anlagefonds bzw. Teilvermögens 
gilt auch für den übertragenden Anlagefonds bzw. das Teilvermögen. 

2. Anlagefonds bzw. Teilvermögen können nur vereinigt werden, sofern: 
a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 
b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 
c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestim-

mungen grundsätzlich übereinstimmen: 
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung 

sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken; 
– die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne 

aus der Veräusserung von Sachen und Rechten; 
– Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- 

und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für 
den An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen, Kommissio-
nen, Abgaben) sowie Kosten für die Überprüfung und Auf-
rechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anla-
gen, die dem Fondsvermögen bzw. dem Vermögen des Teil-
vermögens oder den Anlegern belastet werden dürfen; 

– die Rücknahmebedingungen; 
– Laufzeit des Fondsvertrags und die Voraussetzungen der 

Auflösung. 
d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Anlagefonds bzw. 

Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und 
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen wer-
den; 

e) weder den Anlagefonds bzw. Teilvermögen noch den Anlegern 
daraus Kosten erwachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmun-
gen gemäss § 20 Ziff. 4 Bst. b, d und e. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch 
nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Aufschub der 
Rückzahlung der Anteile der beteiligten Anlagefonds bzw. Teilvermö-
gen bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Ver-
öffentlichung die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags so-
wie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungs-
plan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereinigungs-
plan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur 
Anlagepolitik der beteiligten Anlagefonds bzw. Teilvermögen und den 
allfälligen Unterschieden zwischen dem übernehmenden und dem 
übertragenden Anlagefonds bzw. Teilvermögen, zur Berechnung des 
Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütun-
gen, zu allfälligen Steuerfolgen für die Anlagefonds bzw. Teilvermö-
gen sowie die Stellungnahme der zuständigen kollektivanlagerechtli-
chen Prüfgesellschaft. 

5 Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrags nach § 24 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung 
und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindes-
tens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publika-
tionsorgan der beteiligten Anlagefonds bzw. Teilvermögen. Dabei 
weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde 
innert dreissig Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwen-
dungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags er-
heben oder die Rückzahlung ihrer Anteile in bar verlangen bzw. den 
Antrag auf Sachauslage gemäss § 18 stellen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe 
Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu in einem Bericht 
zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der 
Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestäti-
gung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung so-
wie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der 
beteiligten Anlagefonds bzw. Teilvermögen.  

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht 
des übernehmenden Anlagefonds bzw. Teilvermögen. Für den über-
tragenden Anlagefonds bzw. Teilvermögen ist ein geprüfter Ab-
schlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den or-
dentlichen Jahresabschluss fällt. 

 
§ 26 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung 
1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 
2. Die Fondsleitung und die Depotbank können die Auflösung einzelner 

oder sämtlicher Teilvermögen durch Kündigung des Fondsvertrags 
herbeiführen, wobei die Kündigungsfrist einen Monat beträgt.  

3. Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen können durch Verfügung 
der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn er spä-
testens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder 
einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Fondslei-
tung und der Depotbank erstreckten Frist nicht über ein Nettovermö-
gen von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegen-
wert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüg-
lich bekannt und veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung 
die betroffenen Teilfondvermögen unverzüglich liquidieren. Hat die 
Aufsichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermögens verfügt, so 
muss dieses unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Li-
quidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte 
die Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbe-
trägen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fonds-
leitung die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen. 

 
X. Änderung des Fondsvertrags 
§ 27 
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden oder besteht die Ab-
sicht, Anteilklassen zu vereinigen oder die Fondsleitung oder die Depotbank 
zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde 
innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen zu er-
heben. In der Publikation informiert die Fondsleitung die Anleger darüber, 
auf welche Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die Feststellung 
der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung 
des Fondsvertrags (inkl. Vereinigung von Anteilklassen) können die Anleger 
überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer An-
teile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben Fälle gemäss § 24 Ziff. 2, welche 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausge-
nommen sind. 
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XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
§ 28 
1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unterstehen 

schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der Verord-
nung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 
(KKV) sowie der Verordnung der FINMA über die kollektiven Kapital-
anlagen vom 27. August 2014 (KKV-FINMA). 

 Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 
2. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags sowie einer Fondsvertrags-

änderung prüft die FINMA ausschliesslich die Bestimmungen nach 
Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität 
fest. 

3. Für die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutsche Fassung mas-
sgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 11 Mai 2022 in Kraft.  
4.  Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 11. Juni 

2021. 
 
Sitz der Fondsleitung und der Depotbank ist Zürich.  
 
Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA:  
10. Mai 2022 
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ANHANG 
Stand: Mai 2022 
 
Ergänzende Angaben zum Fondsvertrag des ALBIN KISTLER 
UMBRELLA FUND 
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für 
traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger 
 
1 Information zur Fondsleitung und Übertragung von Aufgaben 

der Fondsleitung 
Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Seit ihrer Gründung 
als Aktiengesellschaft im Jahre 1984 ist sie ausschliesslich im Fondsge-
schäft tätig. Die Credit Suisse Funds AG ist eine 100%ige Tochtergesell-
schaft der Credit Suisse AG, Zürich. 
Die Fondsleitung Credit Suisse Funds AG ist bei den US-Steuerbehörden 
als «registered deemed compliant FFI» im Sinne des Abkommens zwischen 
der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammen-
arbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet. 
 
1.1 Übertragung der Anlageentscheide 
Die Anlageentscheide der einzelnen Teilvermögen sind an den nachfolgend 
aufgeführten Vermögensverwalter übertragen.  

Albin Kistler AG, Zürich, für folgende Teilvermögen: 
 
 ALBIN KISTLER AKTIEN SCHWEIZ 
 ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID CAP SCHWEIZ 
 ALBIN KISTLER AKTIEN WELT 
 ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN CHF 
 ALBIN KISTLER OBLIGATIONEN FW 
 
Die Albin Kistler AG, Zürich, ist ein beaufsichtigter schweizerischer Vermö-
gensverwalter mit Sitz in Zürich. Die genaue Ausführung des Auftrages re-
gelt der zwischen der Fondsleitung und der Albin Kistler AG abgeschlosse-
ner Vermögensverwaltungsvertrag. 
 
1.2 Übertragung weiterer Teilaufgaben 
Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an 
nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG übertra-
gen: 
– Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- 

und Complianceberatung, Facility Management und Management In-
formation System MIS. 

– Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen 
Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT 
Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).  

– Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Es-
tate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Lie-
genschaftenverwaltung). 

– Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen 
der Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steu-
erberatung. 

– Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg: Teil-
aufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei 
der Überwachung der Anlagevorschriften. 

– Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Berei-
chen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-
Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinfor-
mationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Repor-
ting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung 
und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es 
besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere 
Teilaufgaben zu übertragen. 
 
2 Informationen über die Depotbank 
Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich. 
Die Bank wurde im April 2015 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
in Zürich gegründet. Die Credit Suisse (Schweiz) AG hat im vierten Quartal 
2016 den grössten Teil des zur Division «Swiss Universal Bank» gehörenden 
Geschäfts der Credit Suisse AG übernommen. Die Credit Suisse (Schweiz) 
AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG, Zürich. 

Die Credit Suisse (Schweiz) AG bietet ein umfassendes Angebot an Bank-
dienstleistungen und -produkten für in der Schweiz domizilierte Privat-, Un-
ternehmens- und institutionelle Kunden sowie für gewisse internationale 
Kunden. 
Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der 
Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies 
im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente 
darf die Aufbewahrung des Fondsvermögens nur durch beaufsichtigte Dritt- 
und Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende 
Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- 
und Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwin-
gender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die 
Dritt- und Zentralverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an 
den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das 
Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beauf-
sichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, 
welche an Schweizer Banken gestellt werden. Die Aufgaben der Depotbank 
bei der Delegation der Verwahrung an einen Beauftragten richten sich nach 
§ 4 Ziff. 6 des Fondsvertrags. Die Depotbank haftet für den von einem 
Dritt- oder Zentralverwahrer verursachten Schaden, sofern sie nicht nach-
weist, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. 
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als «participating foreign fi-
nancial institution (pFFI)» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz 
und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine 
erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 
«IGA Schweiz/USA» sowie Section 1471–1474 des U.S. Internal Revenue 
Code einschliesslich diesbezüglicher Erlasse gemeldet. 
 
3 Informationen über Dritte 
3.1 Zahlstelle 
Zahlstelle ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, mit sämtlichen Ge-
schäftsstellen in der Schweiz. 
 

3.2 Vertreiber 
Mit der Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Umbrella-Fonds sind folgende 
Institute beauftragt worden: 
– Albin Kistler AG, Talstrasse 11, 8001 Zürich 
Die Fondsleitung ist berechtigt, weitere Vertreiber mit der Vertriebstätigkeit 
in Bezug auf den Umbrella-Fonds zu beauftragen.  
 
3.3 Prüfgesellschaft 
Prüfgesellschaft ist die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich. 
4 Retrozessionen / Rabatte 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen an 
Dritte zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der 
Schweiz oder von der Schweiz aus. 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen im Zusammenhang mit 
der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Ra-
batte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebüh-
ren und Kosten zu reduzieren. 
Der Vermögensverwalter kann in seinem eigenen Ermessen seine Vermö-
gensverwaltungsgebühr ganz oder teilweise an Anleger und weitere Emp-
fänger weiterleiten. 
 
5 Publikationsorgan 
Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das 
Schweizerische Handelsamtsblatt (www.shab.ch).  
 
6 Verkaufsrestriktionen 
Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder 
juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, 
die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschrän-
ken. 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland 
kommen die dort geltenden anlagefonds- und steuerrechtlichen Bestim-
mungen zur Anwendung. 
Anteile dieses Umbrella-Fonds bzw. Teilvermögen dürfen innerhalb der USA 
und ihren Territorien weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert wer-
den. Anteile dieses Umbrella-Fonds bzw. Teilvermögen dürfen Bürgern der 
USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen 
natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, 
ungeachtet der Herkunft, der USA-Einkommenssteuer unterliegt, sowie 
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Personen, die gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 
und/oder dem US Commodity Act in der jeweils gültigen Fassung als US-
Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. 
 
7 Die wesentlichen Risiken 
Die nachstehenden Risikohinweise beschreiben gewisse Risikofaktoren, die 
mit einer Anlage in die Teilvermögen verbunden sein können. Diese Risiko-
hinweise sollten von Anlegern vor der Anlage in ein Teilvermögen berück-
sichtigt werden. Die nachstehenden Risikohinweise sind nicht als umfas-
sende Darstellung aller mit einer Anlage in die Teilvermögen verbundenen 
Risiken zu verstehen. 
 
7.1  Allgemeine Risikofaktoren 
Allgemeine Anlagerisiken: 
Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach 
generellem Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Teilvermögen 
gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht 
keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anlageziel der Teilvermögen erreicht 
wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurück-
erhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten 
Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit lässt nicht auf künftige Anlageergebnisse schliessen. 
Marktrisiko: 
Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko. 
Eine Verschlechterung der Marktbedingungen oder eine allgemeine Unsi-
cherheit in Bezug auf die Wirtschaftsmärkte kann zum Rückgang des 
Marktwertes bestehender oder potenzieller Anlagen oder zu einer erhöhten 
Illiquidität von Anlagen führen. Derartige Rückgänge bzw. eine derartige Il-
liquidität könnte(n) zu Verlusten und geringeren Anlagemöglichkeiten für ein 
Teilvermögen führen, das Teilvermögen daran hindern sein Anlageziel er-
folgreich zu erreichen, oder erforderlich machen, dass Anlagen mit einem 
Verlust veräussert werden müssen während ungünstige Marktbedingungen 
vorherrschen. Ursachen für Marktrisiken können insbesondere politische 
Unsicherheiten, Währungsexportbeschränkungen, Änderungen von Geset-
zen und fiskalischen Rahmenbedingungen sein. 
Währungsrisiko: 
Hält ein Teilvermögen Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als 
die Rechnungseinheit lauten, so ist es (soweit solche Fremdwährungsposi-
tionen nicht abgesichert werden) einem direkten Währungsrisiko ausge-
setzt. Sinkende Devisenkurse führen zu einer Wertminderung der Fremd-
währungsanlagen. 
Liquidität: 
Bei Finanzinstrumenten besteht das Risiko, dass ein Markt phasenweise 
illiquid ist. Dies kann zur Folge haben, dass Instrumente nicht zum ge-
wünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der gewünschten Menge und/oder 
nicht zum erwarteten Preis gehandelt werden können. Phasenweise illiquide 
Finanzmärkte verbunden mit hohen Rücknahmeanträgen können dazu füh-
ren, dass die Fondsleitung möglicherweise die Rückzahlungen nicht inner-
halb des in diesem Fondsvertrag angegebenen Zeitraums und/oder nicht 
ohne erhebliche Beeinträchtigung des Nettoinventarwerts des Teilvermö-
gens vornehmen kann. 
Gegenparteirisiko: 
Das Gegenparteirisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungs-
unfähigkeit des Schuldners, einer Gegenpartei einer hängigen Transaktion 
oder des Emittenten oder Garanten einer Effekte oder eines Derivats. Der 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass der 
Betrag der mit dem Risiko dieser Partei behafteten Anlage teilweise oder 
gänzlich verloren geht. Gradmesser für die Bonität einer Gegenpartei bildet 
u.a. deren Einstufung (Rating) durch Ratingagenturen. Ausserdem ist ein 
Teilvermögen dem Risiko ausgesetzt, dass eine erwartete Zahlung oder Lie-
ferung von Vermögenswerten nicht oder nicht fristgemäss erfolgt. Markt-
praktiken in Bezug auf die Abwicklung von Transaktionen und die Verwah-
rung von Vermögenswerten können zu erhöhten Risiken führen. 
 
7. 2  Spezifische Risikofaktoren 
Zinsänderungsrisiko: 
Der Wert der von den Teilvermögen gehaltenen festverzinslichen Wertpa-
piere wird sich in Abhängigkeit von Zinsänderungen ändern. Der Wert von 
festverzinslichen Wertpapieren steigt im Allgemeinen bei fallenden Zinsen 
und fällt bei steigenden Zinsen. Festverzinsliche Wertpapiere mit einer hö-
heren Zinssensitivität und längeren Laufzeiten unterliegen infolge von Zins-
änderungen in der Regel höheren Wertschwankungen. 
Kreditrisiko: 

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko der Unfähigkeit des 
Emittenten oder eines Garantiegebers, Kapital- und/oder Zinszahlungen für 
seine Verpflichtungen zu leisten. Emittenten oder Garanten, die ein höheres 
Kreditrisiko aufweisen, bieten in der Regel höhere Erträge für dieses zusätz-
liche Risiko. Veränderungen der Finanzlage eines Emittenten oder Garan-
ten, Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Umstände im All-
gemeinen oder Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Um-
stände, die sich auf einen bestimmten Emittenten oder Garanten auswirken, 
sind Faktoren, die negative Auswirkungen auf die Bonität eines Emittenten 
oder Garanten haben können. 
Hochverzinsliche resp. niedriger als Investment Grade eingestufte Forde-
rungswertpapiere und –wertrechte: 
Hochverzinsliche Wertpapiere (High Yield) bzw. niedriger als Investment 
Grade eingestufte Wertpapiere (Non-Investment Grade) sind in der Regel 
mit einem höheren Kredit- oder Ausfallrisiko verbunden als Wertpapiere 
besserer Qualität. Je geringer die Bonität, desto grösser ist die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Emittent oder Garant seinen Kapital- und/oder Zinszah-
lungen nicht nachkommen kann. Solche Wertpapiere sind in der Regel vola-
tiler als Wertpapiere besserer Qualität, so dass sich negative wirtschaftliche 
und politische Ereignisse in stärkerem Masse auf die Kurse von solchen 
Wertpapieren auswirken können. Der Markt für solche Wertpapiere weist 
im Allgemeinen eine geringere Liquidität und Aktivität auf als der Markt für 
Wertpapiere besserer Qualität, und die Fähigkeit eines Teilvermögens, 
seine Bestände aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen und politi-
schen Situation oder aufgrund von Änderungen der Situation an den Finanz-
märkten zu veräussern, kann durch solche Faktoren stärker eingeschränkt 
sein. 
Anlagen in Aktien: 
Der Aktienkurs kann von vielen Faktoren auf Ebene des jeweiligen Unter-
nehmens sowie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lungen, u.a. Entwicklungstendenzen beim Wirtschaftswachstum, Inflation 
und Zinssätze, Meldungen über Unternehmensgewinne, demographische 
Trends und Katastrophen beeinflusst werden. Die Risiken im Zusammen-
hang mit der Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren umfassen 
insbesondere grössere Marktpreisschwankungen, negative Informationen 
über Emittenten oder Märkte und den nachrangigen Status von Aktien ge-
genüber Schuldverschreibungen desselben Emittenten. 
Kleine und mittlere Unternehmen: 
Anlagen in kleinere und mittlere, weniger bekannte Unternehmen beinhalten 
grössere Risiken und die Möglichkeit einer hohen Kursvolatilität aufgrund 
der spezifischen Wachstumsaussichten kleinerer und mittlerer Unterneh-
men, der niedrigeren Liquidität der Märkte für solche Aktien und der grös-
seren Anfälligkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen auf Marktverände-
rungen. 
Schwellenländer (Emerging Markets): 
Anlagen in Schwellenländern können mit einem höheren Risiko verbunden 
sein als Anlagen in Märkten von Industrieländern. Die Wertpapiermärkte von 
Emerging Markets sind in der Regel kleiner, weniger entwickelt, weniger 
liquide und volatiler als Wertpapiermärkte von Industrieländern. In bestimm-
ten Emerging Markets besteht das Risiko einer Enteignung von Vermögens-
werten, einer enteignungsgleichen Besteuerung, politischer und sozialer 
Unruhen und diplomatischer Entwicklungen, die Anlagen in diesen Ländern 
beeinträchtigen können. Es gibt möglicherweise weniger öffentlich zugäng-
liche Informationen über bestimmte Finanzinstrumente als von Anlegern üb-
licherweise erwartet wird, und Unternehmen in solchen Ländern sind mög-
licherweise nicht Bilanzierungs-, Prüfungs- und Finanzberichterstattungs-
standards und -anforderungen unterworfen, welche mit denjenigen in 
Industrieländern vergleichbar sind. Bestimmte Finanzmärkte weisen ein 
deutlich niedrigeres Marktvolumen als weiter entwickelte Märkte auf. Wert-
papiere vieler Unternehmen können weniger liquide und ihre Kurse volatiler 
sein. In Emerging Markets gibt es ausserdem ein unterschiedlich hohes 
Mass staatlicher Aufsicht und Regulierung von Börsen, Finanzinstituten und 
Emittenten. Lokale Beschränkungen können die Anlageaktivitäten der Teil-
vermögen beeinträchtigen. Anlagen in lokaler Währung können nachteilig 
von Wechselkursschwankungen, Devisen- und Steuervorschriften beein-
flusst werden. Abwicklungssysteme in Emerging Markets sind möglicher-
weise weniger gut organisiert als in entwickelten Märkten. Deshalb kann 
das Risiko bestehen, dass die Abwicklung verzögert wird und Barvermögen 
oder Wertpapiere eines Teilvermögens infolge von Ausfällen oder Mängeln 
der Systeme gefährdet sind. 
Konzentrationsrisiken: 
Die Strategie eines Teilvermögens, in eine begrenzte Anzahl von Faktoren, 
Märkten, Sektoren oder Vermögenswerte zu investieren, kann die Volatilität 
der Anlageperformance des Teilvermögens im Vergleich zu Fonds erhöhen, 
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die in eine grössere Anzahl von Faktoren, Märkten, Sektoren oder Vermö-
genswerte investieren. Wenn sich Faktoren, Märkte, Sektoren oder Vermö-
genswerte, in die ein Teilvermögen investiert, schlecht entwickeln, könnten 
dem Teilvermögen grössere Verluste entstehen, als wenn es in eine grös-
sere Anzahl von Faktoren, Märkte, Sektoren oder Vermögenswerte inves-
tiert hätte. 
Contingent Convertible Instruments (inkl. Contingent Convertible Bonds 
(CoCo-Bonds)) 
Contingent Convertible Instruments können im Fall von Anleihen in Aktien 
umgewandelt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser 
eintritt (ein sogenannter mechanischer Trigger). Eine Umwandlung in Aktien 
oder eine Abschreibung kann mit einem substanziellen Wertverlust verbun-
den sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien einen 
Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufweisen, so-
dass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Contingent Convertible In-
struments sind derzeit noch nicht erprobt. Es ist ungewiss, wie sie sich in 
einem angespannten Klima entwickeln werden, wenn die zugrunde liegen-
den Merkmale dieser Instrumente auf die Probe gestellt werden. Die Akti-
vierung eines Triggers oder die Aussetzung der Couponzahlungen könnten 
einen allgemeinen Ausverkauf von Contingent Convertible Instruments ver-
ursachen und damit die Liquidität am Markt verringern. In einem illiquiden 
Markt kann die Preisbildung zunehmend unter Druck geraten. Da die Emit-
tenten von Contingent Convertible Instruments möglicherweise ungleich-
mässig auf die Branchen verteilt sind, unterliegen Contingent Convertible 
Instruments möglicherweise Risiken im Zusammenhang mit der Branchen-
konzentration. 
Anlagen in Zielfonds: 
Bei Anlagen in Zielfonds können dieselben Kosten sowohl auf Ebene des 
Teilvermögens als auch auf Ebene des Zielfonds anfallen. Gegebenenfalls 
müssen ausländische Zielfonds nicht zum Angebot in der Schweiz geneh-
migt sein und unterstehen unter Umständen keiner gleichwertigen Regulie-
rung und Aufsicht in ihrem Herkunftsland, welche ein vergleichbares 
Schutzniveau bietet. Ein Teilvermögen kann sein Anlageziel unter Umstän-
den nur erreichen, wenn auch ein Zielfonds sein Anlageziel erreicht. Die 
Wertentwicklung von Anteilen bzw. Aktien eines Zielfonds ist massgeblich 
von der Leistung des jeweiligen Anlageverwalters abhängig, wobei weder 
die Fondsleitung noch der für ein Teilvermögen eingesetzte Vermögensver-
walter eine unmittelbare Kontrolle über die Verwaltung der Anlagen in einem 
Zielfonds hat. Der Wert der gehaltenen Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds 
kann je nach den Anlagen, in welche der Zielfonds investiert, von weiteren 
Risiken beeinflusst werden, welchen folglich auch das investierende Teilver-
mögen ausgesetzt ist. Die Anlage in Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds ist 
mit dem Risiko verbunden, dass die Rücknahme der Anteile bzw. Aktien 
Einschränkungen unterliegen kann, wodurch Anlagen in Zielfonds möglich-
erweise weniger liquide sind als andere Arten von Anlagen. Die Bewertung 
von Anteilen bzw. Aktien eines Zielfonds kann gegebenenfalls auf Schät-
zungen beruhen, und unter Umständen können Käufe und Verkäufe von 
Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds nur über bzw. unter dem Inventarwert 
des Zielfonds oder gar nicht erfolgen. 
Anlagen in Zertifikate: 
Zertifikate berechtigen den Inhaber nicht am Underlying. Sie repräsentieren 
keinerlei Anspruch und im Fall eines Verlustes hat der Investor kein Anrecht 
gegenüber der Gesellschaft des Underlying. Investoren in Zertifikate sind 
dem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Falls der Emittent insolvent wird, können 
Investoren nur gegen den Emittenten als Kreditoren klagen und können ihr 
ganzes Investment verlieren, auch wenn sich das Underlying den Erwartun-
gen entsprechend entwickelt.  
Es kann nicht garantiert werden, dass Zertifikate auf dem Sekundärmarkt 
gehandelt werden können oder ob ein solcher Markt liquid oder illiquid ist. 
Zertifikate werden an keiner Börse gehandelt oder auf einem anderen dem 
Publikum offenstehenden Markt gehandelt. Es könnte schwierig sein, 
Preis-Informationen zu erhalten und die Liquidität und Marktpreise der Zer-
tifikate könnten dadurch negativ beeinträchtig werden. 
 
8 Für den Umbrella-Fonds relevante Steuervorschriften 
Der Umbrella-Fonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er 
unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer.  
Die im Umbrella-Fonds bzw. in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen 
abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der Fondslei-
tung für den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen vollumfänglich zurück-
gefordert werden. 
Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellen-
steuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden 

diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsab-
kommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil 
in der Schweiz zurückgefordert.  
Der vom Umbrella-Fonds bzw. Teilvermögen zurückbehaltene und wieder 
angelegte Nettoertrag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer 
(Quellensteuer) von 35%. 
In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrech-
nungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separa-
ten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern.  
Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer nach dem 
allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Domizilland bestehenden Doppel-
besteuerungsabkommen zurückfordern. Bei fehlendem Abkommen besteht 
keine Rückforderungsmöglichkeit.  
Im Ausland domizilierten Anlegern, welche vom Affidavit-Verfahren profitie-
ren, werden gegen Vorweisung der Domizilerklärung die Verrechnungssteu-
ern gutgeschrieben. Dazu muss eine Bestätigung einer Bank vorliegen, 
dass sich die betreffenden Anteile bei ihr im Depot eines im Ausland ansäs-
sigen Anlegers befinden und die Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben 
werden (Domizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Erträge des Anlagefonds zu mindestens 80% ausländischen Quel-
len entstammen. 
Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet 
oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt hält, 
teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer (bsp. Foreign Ac-
count Tax Compliance Act) unterliegen.  
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechts-
lage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. 
Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten.  
Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für 
den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsan-
teilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Do-
mizilland des Anlegers. Für diesbezügliche Auskünfte wenden sich 
Anleger an ihren Steuerberater.  
Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen haben folgenden Steuerstatus: 
FATCA: 
Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbe-
hörden als «registered deemed compliant collective investment vehicle 
(CIV)» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umset-
zung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA 
Schweiz/USA» gemeldet. 
Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (au-
tomatischer Informationsaustausch):  
Dieser Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen qualifizieren für die Zwecke 
des automatischen Informationsaustausches im Sinne des gemeinsamen 
Melde- und Sorgfaltsstandard der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 
(GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut. 
 
9 Tabelle 
Auf der nächsten Seite wird die im Fondsvertrag erwähnte Tabelle abgebil-
det. 
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ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND 
Zusammenfassung der Teilvermögen  
 
Teilvermögen Anteils- 

klasse 
Rechnungs-
einheit 

Mindestanlage / 
Mindestbestand 

Verwaltungskommission 
in % bzw. Mindestbetrag 
p.a. (max.*) 

Depot-
bankkom-
mission 
(max.) p.a. 

Max. Ausgabe-/ 
Rückgabekom-
mission 

Max. Zu- oder 
Abschlag zum 
Nettoinventar-
wert gemäss 
SSP-Methode 
(Swing Fac-
tor)**** 

Bewertungs-
tag / Valuta-
tag nach Auf-
tragstag 

Frist für die tägli-
chen Zeichnungen / 
Rücknahmen von 
Anteilen**) 

ALBIN KISTLER  
AKTIEN SCHWEIZ 

A 

CHF 

n/a max. 1% oder anteil. Min-
destbetrag 

max. 0.5% Keine / keine 

Ja 

T+1 / T+2 14.00 Uhr 

I n/a max. 0.8% oder anteil. Min-
destbetrag D n/a 

ALBIN KISTLER  
AKTIEN SMALL & 
MID CAP SCHWEIZ 

A2 

CHF 

CHF 100’000.- / 
CHF 50’000.-***) 

max. 1% oder anteil. Min-
destbetrag 

Ja 

I n/a max. 0.8% oder anteil. Min-
destbetrag D n/a 

ALBIN KISTLER  
AKTIEN WELT 

A 

CHF 

n/a max. 1% oder anteil. Min-
destbetrag 

Ja 

I n/a max. 0.8% oder anteil. Min-
destbetrag D n/a 

ALBIN KISTLER 
OBLIGATIONEN 
CHF 

A 

CHF 

n/a max. 1% oder anteil. Min-
destbetrag 

Ja 

I n/a max. 0.8% oder anteil. Min-
destbetrag D n/a 

ALBIN KISTLER 
OBLIGATIONEN FW 

A 

CHF 

n/a max. 1% oder anteil. Min-
destbetrag 

Ja 

I n/a max. 0.8% oder anteil. Min-
destbetrag D n/a 

 
*) Mindestbetrag gemäss § 20 Ziff. 1 des Fondsvertrags: max. CHF 70’000 p.a. pro Teilvermögen, anteilig von allen Anteilsklassen zu tragen. Sinkt somit bei ausschliesslicher 

Lancierung der Anteilsklasse A oder A2 und Anwendung der maximalen Höhe der Verwaltungskommission das Vermögen des Teilvermögens unter die Grenze von 
CHF 7’000’000.-, so wird zusätzlich zur prozentualen Kommission die entsprechende Differenz zum Mindestbetrag belastet. Sinkt bei ausschliesslicher Lancierung eines 
Teils oder aller Anteilsklassen I und D und Anwendung der maximalen Höhe der Verwaltungskommission das Vermögen des Teilvermögens unter die Grenze von 
CHF 8’750’000.-, so wird zusätzlich zur prozentualen Kommission die entsprechende Differenz zum Mindestbetrag belastet. Der Mindestbetrag von CHF 70’000.- wird 
erst nach Ablauf von 24 Monaten seit Lancierung des Teilvermögens belastet. 

**) Eingang bei der Depotbank am Auftragstag «T» an jedem Bankwerktag in der Stadt Zürich. 
***) Wenn der in der Tabelle aufgeführte Mindestbestand gemäss § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrags unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den 

Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine 
andere Anteilklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger jedoch schon. 

****) Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert für die Nebenkosten (nachfolgend «Swing Factor») erfolgt jeweils pauschal 
bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. 

 
Anteilklassen:  
Klasse «A»: Anteile der Klassen «A» sind thesaurierende Anteile und nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags.  

Klasse «I»: Anteile der Anteilsklasse «I» sind thesaurierende Anteile und sind nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags. Zusätzlich zur 
Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Albin Kistler AG einen Vermögensverwal-
tungs-, Beratungs- oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben sowie als steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen 
Vorsorge, als Freizügigkeitseinrichtungen, als Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, oder als die der Aufsicht des Bundes unterstellten oder als inländische 
öffentlich-rechtliche Lebensversicherer und demnach für das Meldeverfahren und die Sonderbestimmungen zur Verrechnungssteuerrückerstattung bei Erträgen 
aus vertraglichen Anlagefonds qualifizieren. 

Klasse «D»: Anteile der Anteilsklasse «D» sind thesaurierende Anteile und nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags. Zusätzlich zur 
Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Albin Kistler AG einen Vermögensverwal-
tungsvertrag abgeschlossen haben.  

 
Ausschliesslich für das Teilvermögen ALBIN KISTLER AKTIEN SMALL & MID CAP SCHWEIZ: 
 
Klasse «A2»  Anteile der Klassen «A2» sind thesaurierende Anteile und stehen offen für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags. Die erstmalige Mindest-

anlage für Anteile der Klassen «A2» pro Anleger (Mindestanlage) sowie der Mindestbestand an Anteilen der Klassen «A2», welcher durch den Anleger gehalten 
werden muss (Mindestbestand), haben jeweils dem Wert zu entsprechen, welcher in der obigen Tabelle festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand unterschrit-
ten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschrei-
tungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den 
Anleger jedoch schon. 

  
  
 


